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1. HINWEIS ZU AUFTRAGSBEDINGUNGEN, HAFTUNG UND VERWENDUNG 

Der nachstehende Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsbe-

richts wurde von der Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, aufgrund des 

Auftrages zur Prüfung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezem-

ber 2023 erteilt. Dieser Auftrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht und ihm liegen – auch im 

Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. Der Vermerk des unabhängigen 

Wirtschaftsprüfers ist an die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, München gerichtet und nicht dazu 

bestimmt, als Grundlage für Entscheidungen Dritter zu dienen. Die Rödl & Partner GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, München, übernimmt deshalb Dritten gegenüber keine Verpflichtungen, Verant-

wortung oder Sorgfaltspflichten, es sei denn, einem Dritten wurde schriftlich im Voraus etwas Abwei-

chendes zugesichert. 

 

  



 

 

 

 

 

- 5 - 

 

 

2. VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE PRÜFUNG DES 

VERGÜTUNGSBERICHTS NACH § 162 ABS. 3 AKTG 

An die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, München 

 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben 

nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang 

mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die 

Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf 

den Inhalt des Vergütungsberichts. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter 

Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts 

nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (09.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vor-

schrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks 

weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitäts-

sicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW 

QS 1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für 

Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit ha-

ben wir eingehalten. 

 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, ein-

schließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind 

sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines 

Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentli-

chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungsle-

gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen 

wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hier-

über ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im Vergü-

tungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die for-

melle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang 

mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit 

der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft. 

  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=400&w=IDWPS&gl=PS-870
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=162&x=3
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Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht unter 

Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen aufmerk-

sam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche Rich-

tigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Dar-

stellung des Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche 

irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in 

diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

 

 

München, den 28. Juni 2024 

 

 

 Rödl & Partner GmbH 

 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
Landgraf 

Wirtschaftsprüfer 

Appelt 

Wirtschaftsprüfer 

 



 

 

 

 

 

3. ANLAGEN 

Anlage 3.1  Vergütungsbericht der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG für das 
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Anlage 3.1 

 

3.1 Vergütungsbericht der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 

 

 

 

 

 

  



 

 VERGÜTUNGSBERICHT 2023 
 

Der vorliegende Vergütungsbericht nach § 162 AktG erläutert die Höhe und Struktur der 
Vergütung für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2023. Die 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 16. 
Dezember 2019 bzw. seit deren Geltung in der Fassung vom 28. April 2022 sind nach Maßgabe der 
Entsprechenserklärung ebenfalls berücksichtigt. 

 
 

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2023 aus Vergütungssicht 
 

Ausgehend vom bisherigen Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder hatte der 
Aufsichtsrat am 12. Februar 2021 ein System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder nach § 87a 
AktG beschlossen und der Hauptversammlung am 26. März 2021 zur Billigung vorgelegt. Die 
Hauptversammlung hat das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder mit einer 
Zustimmung von 99,97 Prozent gebilligt. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung 2021 auch 
die Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder und das ihr zugrunde liegende Vergütungssystem 
(§§ 113 Abs. 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG) mit 99,98 Prozent Zustimmung bestätigt.  
 
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder findet Anwendung auf alle Dienstverträge 
mit Vorstandsmitgliedern, die zwei Monate nach Billigung des Vergütungssystems durch die 
Hauptversammlung neu abgeschlossen, geändert oder verlängert werden. Dementsprechend 
unterfallen die im Geschäftsjahr 2021 im Zuge von Laufzeitverlängerungen abgeschlossenen und 
im vorangegangenen Berichtsjahr (2022) in Kraft getretenen Dienstverträge mit Theo Reichert 
(ab 1. Oktober 2022) und Thomas Grimm (ab 1. Januar 2022) dem aktuellen Vergütungssystem. 

 
Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist nachfolgend in wesentlichen Grundzügen 
dargestellt und auf der Website der Gesellschaft unter: 
www.ttl-ag.de/de/investor-relations/corporate-governance/verguetung.html 
verfügbar. 

 
 
Das Vergütungssystem für den Vorstand 

 
Das Vergütungssystem für den Vorstand entspricht den Anforderungen des 
Aktiengesetzes und enthält insbesondere die gemäß § 87a AktG vorgesehenen 
Festlegungen. 

 
Das Vergütungssystem sieht sowohl feste als auch variable Vergütungselemente als Bestandteile 
der Gesamtvergütung für die Vorstandsmitglieder vor. Die Gesamtvergütung umfasst (i) eine 
feste Vergütung und Nebenleistungen, (ii) eine jährliche erfolgsabhängige Tantieme als Short-
Term Incentive (STI) sowie (iii) Optionen auf virtuelle Aktien der Gesellschaft als aktienbasiertes 
Vergütungselement mit langfristiger Anreizwirkung (Long-Term Incentive (LTI)). Die 
Gesamtvergütung steht in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des jeweiligen 
Vorstandsmitglieds, seiner persönlichen Leistung, der wirtschaftlichen Lage, dem Erfolg und den 
Zukunftsaussichten der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG und ist auch unter 
Berücksichtigung des Vergleichsumfeldes und der Vergütungsstruktur, die ansonsten in der 
Gesellschaft gilt, angemessen. Die dem Vergütungssystem zugrunde liegende 
Vergütungsstruktur setzt insbesondere mit einer aktienbasierten Vergütung langfristige 
Verhaltensanreize und ist insgesamt auf eine nachhaltige und langfristige 
Unternehmensentwicklung ausgerichtet. Gleichzeitig ist die Vergütung so ausgerichtet, dass sie 
wettbewerbsfähig ist. 

 
Eine Überprüfung des Vergütungssystems und der Angemessenheit der Vorstandsvergütung 
führt der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen regelmäßig und, soweit erforderlich, auch 
anlassbezogen – zumindest aber alle vier Jahre – durch. Hierzu erfolgt zum einen ein 
Vertikalvergleich der Vorstandsvergütung mit der Vergütung der Mitarbeiter der TTL 
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG und ihrer Konzerngesellschaften. Zur Beurteilung der 
Üblichkeit der konkreten Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen 
Unternehmen zieht der Aufsichtsrat zudem eine geeignete Vergleichsgruppe anderer in der 
Regel börsennotierter inländischer Unternehmen der Immobilienbranche mit Schwerpunkt auf 
Gewerbeimmobilieninvestments im SDAX sowie im Prime- und General Standard als Peergroup 
heran. Für diesen Peergroup-Vergleich wird insbesondere die Marktstellung der Unternehmen 
im Vergleich zur TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG berücksichtigt. 

 
 
 
 
 



 

Die grundlegenden Bestandteile des Vergütungssystems sowie deren jeweilige Ausgestaltung 
sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst: 

 
Übersicht Vergütungsbestandteile (Vergütungssystem) 
Vergütungsbestandteil  Bemessungsgrundlage 

Erfolgsunabhängige 
Vergütung 

  

Festes Jahresgehalt 
 Höhe der festen Vergütung ist im 

Dienstvertrag festgelegt Vergütung wird in 

gleichen monatlichen Raten ausgezahlt 
 

Nebenleistungen 
 Nebenleistungen bestehen insbes. aus der Bereitstellung 

eines Dienstfahrzeugs, 
betragsmäßig begrenzten Zuschüssen zu Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherungen sowie weiteren marktüblichen Leistungen 

Erfolgsabhängige Vergütung   

 
 

STI: Jährliche Tantieme 

 Aufsichtsrat legt unternehmensbezogene bzw.  persönliche 
Ziele für STI im Zusammenhang mit Erstellung des 
Jahresbudgets fest 
Erreichung eines positiven operativen Ergebnisses im TTL 
Konzern als zusätzliche Auszahlungsvoraussetzung 
Auszahlungshöhe des STI wird durch den Aufsichtsrat unter 
Berücksichtigung der Zielerreichung nach Ermessen festgelegt 

 
LTI: Optionen auf virtuelle 
Aktien 

 Aktienbasiertes Vergütungselement mit langfristiger 
Anreizwirkung 
Einmalige Gewährung von Optionen auf virtuelle Aktien für 
jeweilige Laufzeit des Vorstandsdienstvertrags (regelmäßig 2 – 5 
Jahre) 

Sonstige Vergütungsregelungen 

 
Maximalvergütung 

 Maximale Summe des jährlichen Aufwands für 
Gesamtvergütung des einzelnen Vorstandsmitglieds 

• Vorstandsvorsitzende/r: EUR 0,9 Mio. 
• Ordentliches Vorstandsmitglied: EUR 0,8 Mio. 

 
 

  Feste Vergütungsbestandteile 
 

  Festes Jahresgehalt 
 
Die Vorstandsmitglieder erhalten das dienstvertraglich vereinbarte feste Jahresgehalt in zwölf 
monatlichen Raten, die jeweils am Ende eines Kalendermonats ausgezahlt werden. 

 
 

Das im Geschäftsjahr 2023 an die Vorstandsmitglieder jeweils gewährte feste Jahresgehalt ist der 
untenstehenden Tabelle (Individualisierter Ausweis der gewährten und geschuldeten Vergütung 
(Vorstand)) zu entnehmen. 

 
 
 Nebenleistungen 
 

Neben dem festen Jahresgehalt werden den Vorstandsmitgliedern vertraglich festgelegte 
Nebenleistungen gewährt. Die Gesellschaft kann den Vorstandsmitgliedern ein angemessenes 
Dienstfahrzeug auch zur privaten Nutzung zur Verfügung stellen. Darüber hinaus werden jedem 
Vorstandsmitglied ein Mobiltelefon, Zuschüsse in Höhe von 50% der durch das Vorstandsmitglied 
geleisteten Beiträge zu einer Kranken- und Pflegeversicherung sowie zu einer 
Rentenversicherung (derzeit maximal EUR 550,00 monatlich) gewährt, wobei Höchstbeträge 
im Umfang der Arbeitgeberzuschüsse zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- bzw. 
Rentenversicherung vereinbart werden können. Ferner besteht für die Vorstandsmitglieder eine 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit dem gesetzlich 
vorgesehenen Selbstbehalt sowie Versicherungsschutz in einer Unfallversicherung. 

 
Der Aufwandsbetrag, der im Geschäftsjahr 2023 an die Vorstandsmitglieder jeweils gewährten 
Nebenleistungen, ist der untenstehenden Tabelle (Individualisierter Ausweis der gewährten und 
geschuldeten Vergütung (Vorstand)) zu entnehmen. 
 
 
 



 

 
 

 Short-Term Incentive (STI) 
 

Als kurzfristige variable Vergütung (Short-Term Incentive – STI) mit einjährigem 
Bemessungszeitraum wird den Vorstandsmitgliedern eine erfolgsabhängige Tantieme gewährt. 

 
Zahlungen an den Vorstandsvorsitzenden (CEO) Theo Reichert und den Vorstand Thomas Grimm 
(CFO) aus dem STI setzen dem Grunde nach ein positives operatives Ergebnis des TTL-Konzerns 
im jeweiligen Geschäftsjahr voraus. Mit dem operativen Ergebnis wird an eine Steuerungsgröße 
angeknüpft, die für die strategische Ausrichtung des TTL- Konzerns von wesentlicher Bedeutung 
ist. 

 
Die Höhe von Auszahlungen aus dem STI hängt von der Erreichung unternehmensbezogener 
und persönlicher Jahresziele ab, die durch den Aufsichtsrat festgelegt werden. Die konkrete Höhe 
der Zahlungen aus dem STI bei Erreichen der Jahresziele liegt im Ermessen des Aufsichtsrats und 
wird ex-post im Zusammenhang mit der Feststellung der Zielerreichung durch den Aufsichtsrat 
festgelegt. Die Aufnahme unternehmensbezogener und persönlicher Jahresziele ermöglicht es 
dem Aufsichtsrat, zusätzliche individuelle oder kollektive Anreize zur Erfüllung spezifischer Ziele 
mit wesentlicher Bedeutung für die operative und strategische Unternehmensentwicklung zu 
setzen. Nach Ablauf des Geschäftsjahres beurteilt der Aufsichtsrat die Erreichung der 
festgelegten Jahresziele auf Basis geeigneter quantitativer oder qualitativer Erhebungen sowie 
das Erreichen eines positiven operativen Ergebnisses auf Basis des vom Abschlussprüfer 
geprüften und gebilligten Konzernabschlusses der Gesellschaft und entscheidet bis spätestens 
31. Mai des Folgejahres über die Höhe etwaiger Auszahlungen aus dem STI. Der STI ist auf 50% der 
Gesamtvergütung begrenzt. 

 
 
Beitrag zur langfristigen Entwicklung des TTL Konzerns 

 
Zahlungen aus dem STI hängen dem Grunde nach von der Erreichung eines positiven operativen 
Ergebnisses im TTL Konzern ab. Damit wird an eine zentrale Steuerungsgröße mit wesentlicher 
Bedeutung für die strategische Ausrichtung des TTL Konzerns angeknüpft und eine stetige 
Ertragsentwicklung in Einklang mit der langfristigen Unternehmensstrategie gefördert. Darüber 
hinaus ermöglicht es die Festlegung individueller oder kollektiver Jahresziele, Anreize zur 
Erfüllung spezifischer Ziele mit wesentlicher Bedeutung für die operative und strategische 
Unternehmensentwicklung zu setzen. 

 
 
Zeitliche Abgrenzung der berichteten STI-Vergütung 

 
Im Berichtsjahr (2023) wurde der für die Tätigkeit im vorangegangenen Geschäftsjahr 2022 
ausgelobte STI (Jahrestantieme) ausgezahlt. Die entsprechenden Auszahlungsbeträge sind somit 
als im Berichtsjahr (2023) „gewährt“ 
i.S.v. § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG anzusehen und in der untenstehenden tabellarischen Darstellung der 
individualisierten gewährten und geschuldeten Vergütung i.S.v. § 162 Abs. 1 AktG für die 
Vorstandsmitglieder aufgeführt. Der im Berichtsjahr nach Maßgabe der Bestandsverträge mit 
den Vorstandsmitgliedern gewährte STI unterfällt, wie dargelegt, formal noch nicht dem neuen 
Vergütungssystem, ist inhaltlich jedoch grundsätzlich gleichausgestaltet. Die Anwendung der 
Leistungskriterien wird ebenfalls für den im Berichtsjahr gewährten (also ausgezahlten) STI 
nachstehend erläutert bzw. angegeben. 

 
Hinsichtlich des für die Tätigkeit im Berichtsjahr (2023) ausgelobten STI (Jahrestantieme) wird die 
Zielerreichung erst im laufenden Geschäftsjahr (2024) durch den Aufsichtsrat festgestellt. Eine 
Auszahlung wäre erfolgt bis 31. Mai 2024, weshalb das rechtliche Fälligkeitsdatum nicht mehr im 
Berichtsjahr (2023) liegt. Der für die Tätigkeit im Berichtsjahr (2023) ausgelobte STI ist daher 
grundsätzlich weder als im Geschäftsjahr 2023 „gewährte“ noch als im Geschäftsjahr 2023 
„geschuldete“ (zugeflossene oder zumindest fällige) Vergütung anzusehen. 
 

 

Zielerreichung und Auszahlung (im Jahr 2023 ausgezahlter STI) 
 

Die Bewertung der Leistung der Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2022 erfolgte anhand 
nachfolgend erläuterter Ziele mit wesentlicher Bedeutung für die operative und strategische 
Unternehmensentwicklung, welche durch den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 im 
Vorhinein festgelegt worden sind. Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2022 hat der Aufsichtsrat die 
Zielerreichung bewertet und unter Berücksichtigung der entsprechenden Gewichtung die 
jeweiligen Auszahlungsbeträge festgelegt. 

 
Eingangsvoraussetzung für Zahlungen aus dem STI ist ein positives operatives Ergebnis im TTL 
Konzern. Im Hinblick auf ein im Geschäftsjahr 2022 im TTL Konzern erwirtschaftetes operatives 
Ergebnis i.H.v. -486 (bereinigtes Konzernergebnis vor Steuern) ist die Eingangsvoraussetzung im 
Wesentlichen erfüllt. 
 
 
 



 

Für das Geschäftsjahr 2021 hat der Aufsichtsrat zum einen die Erreichung eines operativen 
Ergebnisses oberhalb der im Geschäftsbericht veröffentlichten Ergebnisprognose als 
maßgebliches Leistungskriterium für die Jahrestantieme (STI) beider Vorstandsmitglieder 
festgelegt. Hinsichtlich dieses Ziels ist nach Ablauf des Geschäftsjahres eine Zielerreichung von 
rd. 20 % festgestellt worden. Unter Berücksichtigung einer Gewichtung von 50% wurde für dieses 
Ziel ein Auszahlungsbetrag i.H.v. TEUR 25 bzw. TEUR 20 für das jeweilige Vorstandsmitglied 
festgelegt. 
 
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat als weiteres Ziel für 2022 für jedes einzelne 
Vorstandsmitglied persönliche Ziele in den Bereichen 
 
• Fortentwicklung der Unternehmens- und Beteiligungsstrategie (Theo Reichert) 
• Optimierung der Steuer- und Finanzierungsstruktur (Thomas Grimm) 
 
festgelegt. Die für die beiden Vorstandsmitglieder in ihrem Geschäftsbereich jeweils festgelegten 
individuellen Ziele wurden jeweils zu 70 % bei der Fortentwicklung der Unternehmens- und 
Beteiligungsstrategie (Theo Reichert) und 90 % bzgl. der Optimierung der Steuer- und 
Finanzierungsstruktur (Thomas Grimm) erreicht. Unter Berücksichtigung einer Gewichtung von 
50% wurde für dieses Ziel ein Auszahlungsbetrag i.H.v. TEUR 85 bzw. TEUR 90 für das jeweilige 
Vorstandsmitglied festgelegt. 
 
Für das Geschäftsjahr 2022 sind durch den Aufsichtsrat dementsprechend folgende 
Auszahlungsbeträge bezogen auf den STI (insgesamt) festgelegt worden: 

 

 
Überblick Auszahlungen (im Jahr 2023 ausgezahlter STI) 
Vorstandsmitglied  Auszahlungsbetrag 

Theo Reichert  EUR 110.000 

Thomas Grimm  EUR 110.000 
 

Über die Zielerreichung und Auszahlung des für die Tätigkeit im Berichtsjahr (2023) ausgelobten 
STI wird im Vergütungsbericht für das laufende Geschäftsjahr (2024) berichtet. 
 
 
Long-Term Incentive (LTI) 

 
Darüber hinaus werden den Vorstandsmitgliedern Optionen auf "virtuelle" Aktien der Gesellschaft 
als aktienbasiertes Vergütungselement mit langfristiger Anreizwirkung (Long-Term Incentive 
(LTI)) zugesagt. Die Einräumung der Optionen erfolgt einmalig für die jeweils vereinbarte Laufzeit 
des Vorstandsdienstvertrages. 

 
Die Anzahl der eingeräumten Optionen sowie der für die Berechnung des Barausgleichs 
maßgebliche Vergleichspreis werden im Vorstandsdienstvertrag festgelegt. Die Optionen sind auf 
Barausgleich gerichtet; es erfolgt keine Lieferung von Aktien. Die Optionen unterliegen einer im 
Dienstvertrag festgelegten Vesting-Periode, die sich an der Laufzeit des jeweiligen 
Vorstandsdienstvertrags orientiert und im Regelfall rund zwei bis fünf Jahre umfasst. Nach Ablauf 
der Vesting-Periode können die Optionen innerhalb einer vertraglich festgelegten Frist 
(regelmäßig sechs Monate) ausgeübt werden. 
Die Höhe der Barauszahlung ermittelt sich grundsätzlich als positive Differenz zwischen dem 
Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft in einem Referenzzeitraum von zehn 
Handelstagen vor Ausübung der Optionen und dem vertraglich festgelegten Vergleichspreis in 
Höhe von 2,25 Euro je Aktie (Basiswert). 
Im Geschäftsjahr wurde keine Option ausgezahlt. 
Der gegenwärtige Bestand der den Vorstandsmitgliedern individuell zugeteilten Tranchen ist 
untenstehend dargestellt (Tabelle "Optionen auf virtuelle Aktien"). 
 
 
Beitrag zur langfristigen Entwicklung des TTL Konzerns 

 
Durch die Gewährung der Optionen auf virtuelle Aktien als aktienbasiertes Vergütungselement 
können die Vorstandsmitglieder an Steigerungen des Aktienkurses teilnehmen. Damit wirkt der 
LTI auf eine Angleichung der Interessen von Vorstandsmitgliedern und Aktionären hin und 
fördert so das strategische Ziel der langfristigen Wertsteigerung des Unternehmens. 

  



 

Malus / Clawback 
 

Eine Möglichkeit zur Rückforderung variabler Vergütungsbestandteile ist nicht vorgesehen und 
dementsprechend auch keine Rückforderung erfolgt. 
 
 
Maximalvergütung 

 
In Einklang mit der gesetzlichen Vorgabe in § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG hat der Aufsichtsrat im 
Vergütungssystem eine Maximalvergütung für die Vorstandsmitglieder festgesetzt, welche die 
für ein Geschäftsjahr zu gewährende Gesamtvergütung (Summe aller von der Gesellschaft im 
Geschäftsjahr insgesamt aufgewendeten Vergütungsbeträge einschließlich Jahresgrundgehalt, 
variablen Vergütungsbestandteilen und Nebenleistungen) begrenzt, unabhängig davon, in 
welchem Geschäftsjahr das entsprechende Vergütungselement ausbezahlt wird. Die 
Maximalvergütung beträgt für den Vorstandsvorsitzenden EUR 900.000,00 und für das weitere 
ordentliche Vorstandsmitglied EUR 800.000,00. 
 
Die Einhaltung der Maximalvergütung für das Berichtsjahr (2023) steht aufgrund der Auszahlung 
des STI nach Ende des Berichtsjahres und der aufgeschobenen Auszahlung des LTI (Optionen auf 
virtuelle Aktien) regelmäßig erst rückwirkend fest, wenn es zur jeweiligen Auszahlung kommt. 
Die Einhaltung der Maximalvergütung für das Berichtsjahr (2023) wird daher erstmals im 
Vergütungsbericht für das laufende Geschäftsjahr 2024 berichtet und entsprechend 
fortgeschrieben. Die Maximalvergütung in 2022 wurde eingehalten.  
 
 
Leistungen Dritter 
 
Im Geschäftsjahr 2023 wurden keinem Vorstandsmitglied Leistungen von einem Dritten im 
Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder gewährt. 
 

 
Regelungen für den Fall der Beendigung der Vorstandstätigkeit 

 
Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder enthalten keine ausdrückliche Abfindungszusage. In 
Fällen vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit berücksichtigt der Aufsichtsrat, soweit 
möglich, dass Zahlungen an ausscheidende Vorstandsmitglieder den Wert von zwei 
Jahresvergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des 
Anstellungsvertrags vergüten sollen. 

 
Verstirbt ein Vorstandsmitglied während der Laufzeit seines Vorstandsdienstvertrags, so sind das 
feste Jahresgehalt und die variable Vergütung für die Dauer von sechs Monaten nach dem Ablauf 
des Monats, in dem das Vorstandsmitglied verstorben ist, pro rata temporis an die 
Hinterbliebenen fortzuzahlen. Wird ein Vorstandsmitglied während der Vertragslaufzeit dauernd 
arbeitsunfähig, so endet der Vorstandsdienstvertrag drei Monate nach dem Ende des Halbjahres, 
in dem die dauernde Arbeitsunfähigkeit festgestellt worden ist. Im Krankheitsfall werden die 
Bezüge auf die Dauer von sechs Monaten, jedoch längstens bis zur Beendigung des 
Vorstandsdienstvertrags, fortgezahlt. 

 
Zusagen zur betrieblichen Altersversorgung der Mitglieder des Vorstands bestehen nicht. 
 
 
Angabe der gewährten und geschuldeten Vorstandsvergütung 

 
Die folgende Tabelle stellt die den gegenwärtigen Vorstandsmitgliedern im abgelaufenen 
Geschäftsjahr (2023) gewährten und geschuldeten festen und variablen Vergütungsbestandteile 
einschließlich des jeweiligen relativen Anteils nach § 162 AktG dar. Demnach enthält die Tabelle 
alle Beträge, die den einzelnen Vorstandsmitgliedern im Berichtsjahr (2023) tatsächlich 
zugeflossen sind ("gewährte Vergütung"), beziehungsweise alle rechtlich fälligen, aber bislang 
nicht zugeflossenen Vergütungen ("geschuldete Vergütung"). Die jeweiligen Vorjahreswerte (im 
Geschäftsjahr 2022 gewährte bzw. geschuldete Vergütung) sind jeweils im Zusammenhang 
dargestellt. Die jeweiligen relativen Anteile der einzelnen Vergütungselemente (in %) sind in 
Bezug auf die jeweils ausgewiesene Gesamtvergütung dargestellt. 

 
Für die STI-Vergütung wird die im Berichtsjahr (2023) ausgezahlte ("gewährte") Tantieme (STI) 
dargestellt. Zum Vergleich gegenübergestellt ist die im vorangegangenen Geschäftsjahr (2022) 
ausgezahlte Tantieme (STI). 

 
Für die LTI-Vergütung (langfristige aktienkursorientierte Vergütung in Form von Optionen auf 
virtuelle Aktien) werden im Berichtsjahr (2023) erfolgte Auszahlungen dargestellt. Zum Vergleich 
gegenübergestellt sind etwaige Auszahlungen aus dem LTI im vorangegangenen Geschäftsjahr 
(2022). 

 
 
 

 



 

Individualisierter Ausweis der gewährten und geschuldeten Vergütung (Vorstand) 

Vorstandsmitglied, 
Position 

Feste Vergütung Variable Vergütung Sonstiges Gesamt 

Jahresgehalt Nebenleistungen STI LTI     

  in EUR in % in EUR in % in EUR in % in EUR in % in EUR in % in EUR 

Theo Reichert, CEO 250.000 69,2% 1.044 0,3% 110.000 30,5% 0 0,0% 0,00 0,0% 361.044 

Vorjahr (2022) 250.000 66,2% 1.616 0,4% 110.000 29,1% 16.250 4,3% 0,00 0,0% 377.866 

Thomas Grimm, 
CFO 200.000 64,5% 0 0,0% 110.000 35,5% 0 0,0% 0,00 0,0% 310.000 

Vorjahr (2022) 200.000 64,5% 0 0,0% 110.000 35,5% 0 0,0% 0,00 0,0% 310.000 

Gesamt 450.000 67,1% 1.044 0,2% 220.000 32,8% 0 0,0% 0,00 0,0% 671.044 

Vorjahr (2022) 450.000 65,4% 1.616 0,2% 220.000 32,0% 16.250 2,4% 0,00 0,0% 687.866 

 
 
 

Tätigkeiten, die die Vorstandsmitglieder in Geschäftsführungs- und/oder Aufsichtsfunktionen bei 
Tochter- oder Beteiligungsunternehmen der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ausüben, 
sind mit der Vorstandsvergütung bei der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG abgegolten. 
 
 
Überblick zu laufenden Optionen auf virtuelle Aktien 

 
Nachstehend sind die mit den Vorstandsmitgliedern per Stand am 31. Dezember 2023 
dienstvertraglich vereinbarten Tranchen dargestellt.  
 
Optionen auf virtuelle Aktien    

  
Anzahl Aktien-
optionen 

Ausübung 
möglich ab 

   Thomas Grimm 25.0001 31.12.2022 

   Theo Reichert 35.000 30.09.2025 

   Thomas Grimm 35.000 31.12.2025 
 

1 Die Aktienoptionen wurden bereits im Rahmen des am 24.01.2018 geschlossenen Dienstvertrags 
gewährt. 

 
 
 

Leistungen an ehemalige Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2023 
 

Ehemaligen Mitgliedern des Vorstands der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG wurde 
im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Vergütung gewährt oder geschuldet. 
 

 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2023 

 
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats basiert auf § 14 der Satzung der TTL Beteiligungs- 
und Grundbesitz- AG. Die Satzungsregelung regelt sowohl die konkrete Vergütung für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG als auch das zugrunde 
liegende Vergütungssystem (§§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG). Die Vergütung für die 
Aufsichtsratsmitglieder ist durch die Hauptversammlung am 26. März 2021 bestätigt worden. 

 
Die Hauptversammlung hat am 10. Mai 2019 § 14 der Satzung der TTL AG betreffend die 
Aufsichtsratsvergütung neu gefasst. Demnach erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ab dem 
1. Januar 2019 für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste, nach 
Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von jeweils EUR 25.000,00. Der 
Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende des 
Aufsichtsrats erhält das 1,5-fache dieses Betrags. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss      
 
 



 

des Aufsichtsrats angehören, der mindestens einmal im Geschäftsjahr getagt hat, erhalten 
zusätzlich für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zu diesem Ausschuss eine Vergütung 
von EUR 5.000,00 pro Ausschuss, insgesamt jedoch höchstens EUR 10.000,00. Der Vorsitzende 
eines Ausschusses erhält das Doppelte dieser zusätzlichen Vergütung. In den Jahren des 
Amtsantritts bzw. der Beendigung erhalten die Aufsichtsratsmitglieder die Vergütung pro rata 
temporis. In den Jahren der Übernahme oder Beendigung einer mit einer erhöhten Vergütung 
verbundenen Funktion findet Satz 1 in Ansehung des mit der betreffenden Funktion 
verbundenen Teils der Vergütung entsprechend Anwendung. 

 
Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben der Vergütung Ersatz seiner Auslagen inklusive 
Mehrwertsteuer. Insgesamt ist die Vergütungsstruktur für den Aufsichtsrat durch die 
funktionsbezogene Festvergütung insbesondere auf die unabhängige Wahrnehmung der 
Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats ausgerichtet. 

 
Im Geschäftsjahr 2023 ist die den Aufsichtsratsmitgliedern gewährte und geschuldete Vergütung 
vollumfänglich nach Maßgabe des unveränderten Vergütungssystems und § 14 der Satzung 
erfolgt. Die jeweiligen Vorjahreswerte, der im Jahr 2022 gewährten bzw. geschuldeten Vergütung 
sind jeweils im Zusammenhang dargestellt. 
 
 
Angabe der gewährten und geschuldeten Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

 

Die nachstehende Tabelle stellt die den Aufsichtsratsmitgliedern im Berichtsjahr (2023) gewährte 
und geschuldete feste und variable Vergütung einschließlich des jeweiligen relativen Anteils 
nach § 162 AktG dar. Die Auszahlung der Aufsichtsratsvergütung erfolgt jeweils nach Ablauf des 
jeweiligen Geschäftsjahres. Es handelt sich somit um die im Berichtsjahr (2023) ausgezahlte 
Vergütung für die Aufsichtsratstätigkeit im vorangegangen Geschäftsjahr 2022.  
 
Da die Aufsichtsratsmitglieder keine variable Vergütung erhalten, kam auch keine diesbezügliche 
Rückforderung in Betracht. 

 
 
Aufsichtsratsmitglied, Position 

 
Feste Vergütung 

Vergütung 
Ausschuss- 

mitgliedschaft 

  
Gesamt 

  in EUR in %   in 
EUR 

in %  in EUR 
 

Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender)  50.000,00 90,91%   5.000,00 9,09%  55.000,00 
Vorjahr (2022)  50.000,00 90,91%   5.000,00 9,09%  55.000,00 
Klaus Kirchberger (stellv. Vorsitzender)  37.500,00 88,24%   5.000,00 11,76%  42.500,00 
Vorjahr (2022)  37.500,00 88,24%   5.000,00 11,76%  42.500,00 
Dr. Daniel Schütze  25.000,00 100,00%   0,00 0,00%  25.000,00 
Vorjahr (2022)  25.000,00 100,00%   0,00 0,00%  25.000,00 
Michael Bock  25.000,00 71,43%   10.000,00 28,57%  35.000,00 
Vorjahr (2022)  25.000,00 71,43%   10.000,00 28,57%  35.000,00 
Jan B. Rombach  25.000,00 100,00%   0,00 0,00%  25.000,00 
Vorjahr (2022)  25.000,00 100,00%   0,00 0,00%  25.000,00 
Gesamt  162.500,00 89,04%   20.000,00 10,96%  182.500,00 
Vorjahr (2022)  162.500,00 89,04%   20.000,00 10,96%  182.500,00 

 

 

Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und Ertragsentwicklung 

Die folgende vergleichende Darstellung stellt die prozentuale jährliche Veränderung der an 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder gewährten und geschuldeten Vergütung, der 
Ertragslage der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (gem. HGB Einzelabschluss) ergänzt um 
die bereinigte Ertragsentwicklung des TTL Konzerns und der Vergütung der Arbeitnehmer auf 
Vollzeitäquivalenzbasis dar. Für Letztere werden die durchschnittlichen Löhne und Gehälter der 
Gesamtbelegschaft der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG und ihrer Konzerngesellschaften 
in Deutschland verglichen. In Einklang mit der gesetzlichen Vorgabe (§ 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG) 
unter Berücksichtigung der Übergangsregelung gemäß § 26j Abs. 2 EGAktG baut die TTL 
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG die Darstellung der jährlichen Veränderung über die letzten 
fünf Geschäftsjahre zunächst sukzessive auf. Die jeweiligen Entwicklungen werden 
dementsprechend beginnend ab dem Geschäftsjahr 2021 (Veränderung gegenüber dem 
Geschäftsjahr 2020) dargestellt. Zudem ist hinsichtlich aller drei Bezugsgrößen freiwillig die 
jeweilige Veränderung gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 ergänzt. Für die gewährte bzw. 
geschuldete Vergütung der Organmitglieder gelten die Begriffe des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG, 
sodass die im jeweiligen Geschäftsjahr zugeflossene bzw. fällig gewordene Vergütung 
berücksichtigt wird. Hinsichtlich der Vergütung der Vorstandsmitglieder können sich auch 
aufgrund der nur nach Ablauf der jeweiligen Vesting-Periode zufließenden Beträge aus den nicht 
jährlich gewährten LTI-Optionen auf virtuelle Aktien deutlichere Schwankungen ergeben. 

 



 

  
Veränderung 

2023 ggü. 
2022 (in %) 

Veränderung 
2022 ggü. 
2021 (in %) 

Veränderung 
2021 ggü. 

2020 (in %) 

Veränderung 
2020 ggü. 
2019 (in %) 

Vorstandsmitglieder         

Theo Reichert -4,5% -9,2% 11,6% -17,1% 

Thomas Grimm 0,0% -15,0% 1,3% -10,0% 

Mitglieder des Aufsichtsrats         

Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender) 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

Klaus Kirchberger (stellv. Vorsitzender) 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 

Dr. Daniel Schütze 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Michael Bock  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jan B. Rombach 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 

Ertragslage         

Bereinigtes Konzernergebnis -1.235,0% -117,5% 14,8% -46,8% 

Jahresüberschuss (HGB)  -1.607,1% -48,0% -49,0% 1.740,5% 

Arbeitnehmer         

Durchschnittslohn 2,5% 5,5% 1,9% 2,6% 

 
Die Änderung der Aufsichtsratvergütung des Jahres 2022 gegenüber dem Jahr 2021 betraf 
ausschließlich die Vergütung für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss, der im Jahr 2022 seine 
Tätigkeit aufgenommen hatte. 

 



 

 

 

Anlage 3.2 

 

3.2 Allgemeine Auftragsbedingungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten	des	Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe	einer	beruflichen	Äußerung	des	Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht	gegenüber	Dritten,	Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen,	Wirtschaftsprüfer	und	 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende	Bestimmungen	für	Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende	Bestimmungen	für	Hilfeleistung	in	Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes	Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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